
Anhang

Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921

[...]

Art. 4

1) Die Änderung der Grenzen des Staatsgebietes kann nur durch ein Gesetz erfolgen. Grenzän-

derungen zwischen Gemeinden, die Schaffung neuer und die Zusammenlegung bestehender

Gemeinden bedürfen überdies eines Mehrheitsbeschlusses der dort ansässigen wahlberechtig-

ten Landesangehörigen.

2) Den einzelnen Gemeinden steht das Recht zu, aus dem Staatsverband auszutreten. Über die

Einleitung des Austrittsverfahrens entscheidet die Mehrheit der dort ansässigen wahlberechtig-

ten Landesangehórigen. Die Regelung des Austrittes erfolgt durch Gesetz oder von Fall zu Fall

durch einen Staatsvertrag. Im Falle einer staatsvertraglichen Regelung ist nach Abschluss der

Vertragsverhandlungen in der Gemeinde eine zweite Abstimmung abzuhalten.
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